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I. Gefahrenbegriff  und Kausalität 

1. Vorbemerkung zu den normativen und 
kognitiven Komponenten des Gefahrenbegriffs 

Der klassische polizeirechtliche Begriff  der Gefahr,  der bekanntlich als 
Produkt von Gefahrengröße und Eintrittswahrscheinlichkeit charakterisiert 
wird1, war an eine Reihe von Prämissen gebunden, deren genaue Rekonstruk-
tion zum Verständnis der Grenzen beitragen kann, an die er mit dem Auftre-
ten neuer komplexer technologischer Risiken gestoßen ist.2 Ausgangspunkt 
der nachfolgenden Überlegungen ist die Annahme, daß der Gefahrenbegriff 
nicht auf der Beschreibung von Tatsachen und der Errechnung objektiver 
zwischen ihnen bestehender Gesetzmäßigkeiten basierte, sondern auf einer 
Verknüpfung zwischen einem in der Tiefenstruktur  der Gesellschaft institu-
tionalisierten "gemeinsamen Wissen"3 und praktischen Handlungsregeln, die 
durch ein relativ festes System von Glaubensvorstellungen und Erwartungen 
organisiert und auf kontinuierliche praktische Integration des Neuen angelegt 
sind.4 Damit wird zunächst unterstellt, daß Orientierungswissen den Charak-
ter eines historischen gesellschaftlichen praktischen Konstrukts und nicht ei-
ner richtigen oder falschen Vor-Stellung von der Wirklichkeit hat. Daraus er-
gibt sich, daß auch der Gefahrenbegriff,  wenn sich seine Haltbarkeit erschöpft 
haben sollte, nur durch ein neues Konstrukt (ganz oder teilweise) abgelöst 
werden kann. 

Eine Rekonstruktion des Gefahrenbegriffs  und seines kognitiven Bezugs-
rahmens kann aber auch prospektiv genauere Erkenntnisse darüber vermitteln, 
daß und warum eine Gesellschaft ihre Wissensbestände und Regeln in unter-
schiedlichen Formen institutionalisiert. Auch und gerade in einer nicht mehr 
von den Gegebenheiten der Tradition und der Unterwerfung  unter einen 

1 Drews/Wacke/Vogel/Martens 1986, 220 ff.;  Knemeyer 1991 Rnr. 61 ff.;  Gusy 1993, 103 f., Götz 
1991, 115 ff. 

2 Vgl. allgemein aus der kaum überschaubaren Literatur nur Luhmann 1991; Bechmann (Hg.) 1993; 
Krohn/Krücken (Hg.) 1993; Krimsky/Golding (Hg.), 1992 

3 Vgl. dazu Lewis 1975; Miller 1986, 117 ff.;  Delfavard 1992, 127 ff.;  Bürge 1975, 254 ff.;  Dupuy 
1991, 98 ff.;  Parret 1984, 569 ff. 

4 Chanier 1992, 69 
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"fremden Willen" bestimmten Welt5 ist die Koordination der praktischen Er-
wartungen und des Prozesses ihrer Bildung durch ein "gemeinsames Wissen" 
erforderlich,  dessen praktisch-konstruktiver und damit selektiver  Charakter 
nur dann ein Legitimationsdefizit aufweisen muß, wenn man den durch den 
rationalen Diskurs als Meta-Institution6 je schon voraussetzt Darauf soll wei-
ter unten noch im Hinblick auf aktuelle Forderungen nach einer ethischen Re-
flexion des Risikohandelns eingegangen werden. Vorab läßt sich aber fest-
halten, daß die Möglichkeit der Formulierung von Meta-Regeln des Argu-
mentierens selbst an den Zerfall  der Einheit eines durch die Religion gestifte-
ten Weltbildes gebunden bleibt und deshalb - anders als die Religion - die 
Frage nach dem Anfang des Anfangs, also die Frage warum gesellschaftliches 
Handeln einer Legitimation durch explizite Regeln oder Begründungsverfah-
ren bedarf7, nicht abweisen kann. Die Untersuchung des Gefahrenbegriffs 
zielt demgegenüber darauf,  den Eigenwert des "gemeinsamen Wissens", das 
in bestimmte Praxisformen,  Institutionen, Gruppen, Disziplinen, Beziehungs-
netzwerke etc. impliziert und davon nicht ablösbar ist, herauszuarbeiten. Es 
handelt sich um eine distribuierte Form des Wissens, dessen Erhaltung eine 
der Aufgaben des Rechts sein muß, und von deren Erhaltung die Leistungen 
des Rechts ihrerseits abhängig sind. Dieses Wissen ist in eine gesellschaftli-
che Praxis eingeschrieben8; es ist ein kollektives emergentes, nicht auf das 
Handeln einzelner zurückzuführendes  Produkt der Kooperation von Indivi-
duen (und Organisationen) und ihrer praktischen Auseinandersetzung mit der 
Umwelt, das auf die Generierung neuen Wissens eingestellt ist und seine 
Kehrseite zwangsläufig in der Selektivität der Anschlußmöglichkeiten und -
zwänge hat, nämlich der Ausschließung bzw. Marginalisierung nicht "passen-
der" Wissensbestandteile. Es handelt sich um ein "ökologisches Wissen", das 
über Beziehungsnetzwerke verteilt ist9 und dessen Transformationsmuster 
sich einem Verständnis der Sprache, als eines auf Selbstaufklärung intersub-
jektiver Geltungsansprüche angelegten Mediums10 entzieht. 

In der hier zu entwickelnden rechtstheoretischen Perspektive kommt es vor 
allem darauf an, den produktiven Charakter dieser praktischen "Wissensnetz-
werke" als einer Voraussetzung des Rechtssystems zu beschreiben, seinem 

5 Gauchet 1979, 451 ff. 
6 Bouveresse 1981, 139; Krämer 1991,33 ff.,  64 
7 Baumann 1987, 34, 167 
8 Reed 1992, 12 
9 Reed 1992, 11; Gilbert 1990, 1 ff.;  Polanyi 1969, 54 f.; ders./Prosch 1975, 134; vgl. auch Rescher 

1979,40; Tindale 1992, 177 
1 0 Habermas 1981 (Bd. 1), 35 f., ders. 1992, 17 ff.:  "Es ist vielmehr das sprachliche Medium, durch 

das sich Interaktionen vernetzen und Lebensformen strukturieren, welches kommunikative Vernunft 
ermöglicht". Vgl. kritisch zu diesem Sprachverständnis Bolz 1993, 59 ff.,  insbesondere 76 ff.;  vgl. aus 
der Sicht des kritischen Rationalismus Keuth 1993, 324 ff. 
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Wandel nachzugehen und nach Formen seiner Institutionalisierung unter 
Komplexitätsbedingungen zu suchen, die das Einrasten des Rechts in ein dau-
erhaftes Kooperationsmuster ausschließen. Dies gilt vor allem im Hinblick 
auf die wachsende Zukunftsoffenheit  des Rechts und die damit einhergehende 
Notwendigkeit des Entscheidens unter Ungewißheitsbedingungen. Diese 
Konstellation ist durch ein Zusammentreffen  von Unvollständigkeit der Wis-
sensbasis und Zeitdruck gekennzeichnet.11 Es wird sich zeigen, daß auch der 
Gefahrenbegriff  das Operieren mit unvollständigem Wissen ermöglichen und 
begrenzen sollte; seine kognitive Selektivität konnte aber angesichts der vor-
auszusetzenden Kontinuität und Gleichförmigkeit  der Wissensentwicklung 
zurücktreten, während die zunehmende Beschleunigung der Selbstverände-
rung der Gesellschaft die Erzeugung  neuen Wissens und nicht nur seine Kon-
trolle nach Maßstäben der Verläßlichkeit zu einem Problem werden läßt, das 
auch zum Gegenstand rechtlicher Verfahren  werden muß. Das Recht kann ge-
sellschaftliches Wissen und seine Zugänglichkeit nicht nur einfach beobach-
ten und in Entscheidungsverfahren  für die Zwecke der Stabilisierung von 
Verhaltenserwartungen benutzen, es muß vielmehr unter Ungewißheitsbedin-
gungen die Generierungsmüster gesellschaftlichen Wissens selbst als Gegen-
stand potentieller rechtlicher Regelung beobachten und in einer "Logik des 
Provisorischen"12 die Produktivität der "Ideenpopulation" der Gesellschaft13 

zu erhalten und zu erweitern suchen, damit auch unter Komplexitätsbedin-
gungen "handlungskoordinierende Erwartungserwartungen"  gebildet werden 
können.14 Die Institutionalisierung von Lernfähigkeit  muß auch zum 
Rechtsproblem werden, wenn Wissen die zentrale Ressource der Gesellschaft 
und als solche in zunehmendem Maße zum Gegenstand organisierter Produk-
tion wird. 

2. Gefahrenbegriff,  Regelwissen und 
Polizei recht erlaubtes Risiko im klassischen 

Gefahr ist nachdem schon in der früheren  polizeirechtlichen Literatur und 
in der Rechtsprechung des preußischen OVG entwickelten Verständnis eine 
"Lage der Dinge", welche die Besorgnis begründet, "daß sie einen Schaden 
herbeiführen  werde"15. Diese Besorgnis beruht "auf dem ursächlichen Zu-
sammenhang der Dinge, auf dem Erfahrungsurteil,  das aus gewissen gegen-

1 1 Vgl. allg. Japp 1990, 34; ders. 1992, 31, 36; Baecker 1989, 31 
1 2 Dubucs 1987,15 
1 3 Csanyi/Kampis 1987, 239; vgl. aus ökonomischer Sicht Munier 1986, 561 
1 4 Lewis 1975, 55 ff.;  Baecker 1989,45 
1 5 Scholz 1919,15; vgl. auch die Nachweise in Fn. 1 


